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Immer öfters erhalten Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten von

den Kranhenkassen die Mitteilung, dass die Kosten der Behandlung

vorläufig nicht übernommen luürden, da ein Leistungsaufschub verhängt

morden sei. Der Grund liegt in einem neuen Artikel 64a im

Krankenversicherungsgesetz (KVG) der seit dem 01.01.2006 in Kraft ist und es

den Krankenkassen ermöglicht, bei einem Prämienausstand schneller

und einfacher die Leistungen aufzuschieben.

Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten

werden von den Krankenkassen

nicht informiert, dass ein Leistungsaufschub

besteht oder aufgehoben wurde

und haben deshalb keine Möglichkeit,

rechtzeitig zu reagieren. Die

Leistungserbringer-v.a. diejenigen im tiers payant

- spüren immer mehr die Folgen dieser

Neuerung, indem sich Rechnungen

anhäufen, die von den Krankenkassen nicht

bezahlt werden. In der Zwischenzeit regt

sich politischer Widerstand gegen Art.

64a KVG, insbesondere auch von Seiten

der Kantone. Im Parlament wird laut über

eine Revision des Leistungsaufschubs

nachgedacht, da die Situation sowohl für
die Versicherten als auch für die

Leistungserbringer langsam unerträglich wird.

regelt, hat sich der Schweizer Physiotherapie

Verband dafür ausgesprochen, dass

eine Informationspflicht der Krankenkassen

über Beginn und Ende der

Leistungspflicht festgelegt werden soll.

Falls ein parlamentarischer Vorstoss zur

Revision des Art. 64a KVG zu Stande

kommt, wird der Schweizer Physiotherapie

Verband intensives Lobbying für die

Physiotherapie betreiben.

Der Schweizer Physiotherapie Verband

wird im Zusammenhang mit der geplanten

Einführung der Versichertenkarte auf

den 01.01.2009 prüfen, welche Möglich¬

keiten sich aus dieser Neuerung ergeben

könnten.

Was können Sie als selbständig erwerbende

Physiotherapeutinnen und

Physiotherapeuten unternehmen? Sprechen Sie

Ihre Patienten auf das Problem an! Falls

die Prämienausstände und allfällige Schulden

durch den Patienten oder allenfalls

durch die Sozialbehörde bezahlt wurden,

insistieren Sie bei der Krankenversicherung,

dass diese die Kosten der Behandlung

übernimmt. Falls Ihnen die Bezahlung

weiterhin verweigert wird, leiten Sie

den Fall an die Paritätische

Vertrauenskommission weiter.

Und was tut der Physiotherapie
Verband in dieser Situation?
Für Leistungen, die vor dem 01.01.2006

erbracht wurden, bestehen Musterbriefe

für die Krankenkassen, der auf Art. 7 des

Tarifvertrages hinweist, aus denen

hervorgeht, dass die ersten neun Behandlungen

in jedem Fall zu übernehmen seien

und für die Folgebehandlungen eine

Informationspflicht der Krankenkassen

bei einem Leistungsaufschub bestehe

(Art. 7 des Tarifvertrages). Mitglieder können

diese Musterbriefe bei den Präsidenten

der Kantonalverbände anfordern. Für

Leistungen, die nach dem 01.01,2006er-

bracht wurden, eignen sich diese Briefe

leider nicht, da sich die Paritätische Ver-
10

trauenskommission PVK angesichts der

£ neuen Rechtslage nicht mehr einigen
e konnte.

ID

Im Rahmen der Vernehmlassung zur Ver-

jjj Ordnung des Krankenversicherungsge¬

setzes, die die Details zu Art. 64a KVG Bei den Physiotherapeuten nehmen die Dossiers unbezahlter Rechnungen zu. (Bild: KEYSTONE/Gaetan Bally)
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